
























































48 Experimentelle Textkritik. § 38. 

durch einen Wolkenbruch zum Stehen kommt. In diesem rela­
tiven Sinne sprechen wir innerhalb des Gedankengangs des 
genealogischen Verfahrens immer dann von "Zufall", wenn ein 
nichtgenealogischer Erklärungsgrund herangezogen werden muß, 
um gemeinsame Lesarten verschiedener Hss. zu erklären. Hierzu. 
werden wir gerade durch die Anwendung der genealogischen 
Regeln genötigt: immer wieder ereignet es sich, daß je zwei Mit­
glieder verschiedener Familien in einer Lesung übereinstimmen, 
und dann müßten wir beide Lesungen für die der Stammschrift 
halten - wenn wir nicht die eine oder die andere Lesung oder 
auch beide auf nicht ererbte, also nur "zufällige" Übereinstim­
mung untereinander zurückführen könnten. 

Es ist nicht auffällig, wenn die Gandinl1shs. P mit M anders liest als 
T mit N; denn dies erklart sich einfach so, daß x von y abgewichen ist. 
Wenn aber P mit T übereinstimmt, und M mit N, dann müssen wir ent­
weder hier oder dort ein "zl1fälliges" Zusammentreffen annehmen. 

Und wir . dürfen uns bei einem solchen Zufall beruhigen , 
wo wir seinen Grund. psychologisch erklären können: z. B. wenn 
alle erhaltenen mittelalterlichen Abschriften eines antiken Textes, 
obwohl sie untereinander nicht verwandt sind, dieselbe mittel­
alterliche Rechtschreibung aufweisen. Über Bedeutung s01cher 
nur die Form betreffender Übereinstimmungen ist man sich im ' 
Klaren, und kein besonnener Philologe wird einen Stammbaum 
auf die Rechtschreibung gründen. Wie weit aber die - vielleicht 
bisher unterschätzte - Tragweite der zufälligen sachlichen 
Übereinstimmungen reicht, ließe sich nur durch Versuche ab- . 
schätzen. Hier eröffnet sich für die Arbeit philologischer Seminare 
ein dankbares und nach den verschiedensten Seiten anbaufähiges 
Feld, das ich das der "experim en teIlen Textkri tik" nennen 
möchte. Dabei :wären alle die früher aufgezählten psychologischen 
Fehlerquellen zu untersuchen, freilich auch die aller experimen­
tellen Psychologie ihrerseits anhaftenden Fehlerquellen gebührend 
zu berücksichtigen. Ich selbst habe (1914) bescheidene Versuche 
derart angestellt, daß ich einen mir unbekannten Text in einer 
mir unbekannten ReIhenfolge von mehreren Personen abschreiben 
ließ, die die Ermächtigung hatten, kleine Änderungen vorzu­
nehmen; dann stellte ich aus den Abschriften (die es hier in 
Klassen zu scheiden gelang) den mutmaßlichen Stammbaum fest, 
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mit seiner Hilfe dann den mutmaßlichen Text, und verglich diesen 
nunmehr mit dem abgeschriebenen. Hierbei ergab sich u. a. daß 
ich gerade infolge strenger Anwendung der 3 •. und 4. 
mungsregel in etwa einem Zehntel der Fälle eine unrichtige Les­
art für echt erklärt hatte: in allen diesen Fällen hatten Ab­
schreiber zweier verschiedener Klassen (einige Male sogar dreier 

also unabhängig von einander, dieselbe Veränderung an 
Ihrem Text vorgenommen, z. B. auf gleiche Weise Fremdwörter 

Kürzungen getroffen, seltene durch gebräuchliche 
":' orter u. Beachtet man dies nicht genügend, so 

leIcht zweI sehr 'Verschiedene Fehler Einer­
seits WIrd man bei Aufstellung der Stammbäume die Verwandt­

vorschnell auf einzelne Fälle von Übereinstimmung 
grunden, daher Verwandtschaft wittern wo keine ist und so 

zu nur zwei Klassen dann aber 
mnehalten: denn mindestens über zwei Klassen muß man ja 

Regel .4 verfügen können, um vorteilhaft genealogisch zu 
arbeiten. HIeraus erklärt sich die erstaunliche Tatsache daß fast 
alle der französischen Literatur des Mittelalters 

Klassen aufweisen, und auf diese "Tatsache" vor allem wurde 
m der § 16 erwähnten Pariser Vorlesung von 1914 der Angriff 
gegen das ganze Verfahren gegründet. Andererseits wird man 
vorschnell aus der Übereinstimmung der Klassen oder Ge­

auf die Lesart der Urschrift schließen, sich demgemäß 
hier bel. der Vergleichung der "führenden" Hss. beruhigen und 
so zu emer unbegründeten Vernachlässigung der "vereinzelten" 
Lesarten und der 'codices deteriores' kommen. 

39. Es gibt aber auch Fälle, in denen der Schluß auf die 
1!rschrift ist, und dennoch nicht die richtige Lesart 
lIefert .. WIr. meInen den sehr häufigen Fall, daß die gleiche 

zweI Lesarten aufweist, nämlich außer der ursprünglichen 
eme SIe etwa erläuternde Glosse. Dann hat die Glosse .zumal 
wenn sie das gangbarere Wort darstellt, nach dem G:undsatz 
der steigenden Anpassung (§ 26) alle Aussicht als verirrte 
GI "1 k ' " osse , a s uner anntes "Glossem", übereinstimmend in mehrere 
Gruppe.n und dadurch die Vermutung der 
EchtheIt fur .slch zu gewmnen, während die echte Lesart höchstens 
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in verdächtiger Vereinzelung fortlebt. Auch hier also wird der 
Textkritiker grade durch Anwendung der Abstammungsregeln 
leicht in die Irre geraten. 

40. Und schließlich kann auf der Jagd nach der Urschrift 
der Jäger noch in eine weitere Falle stürzen. Nicht immer 
nämlich dürfen wir es auf Zufall zurückführen, daß mehrere 
Lesarten die Vermutung der Echtheit für sich zu haben scheinen; 
denn es können ja tatsächlich mehrere Lesarten richtig sein, 
nämlich: wenn mehrere Urschriften da sind. Das bedeutet 
nun freili~h keine Schwierigkeit (im Gegenteil: ein Ersatzmittel 
für fehlende Klassenscheidung), falls wir so glücklich sind, wie 
bei Gandinus die ganze Masse der Hss. mit Rücksicht auf den 
verschiedenen Inhalt der Textstufen in mehrere Geschlechter zer­
legen zu können. Aber in zahlreichen Fällen, zumal bei Dichtern 
und Grammatikern, wird die Umarbeitung nur eine stilistische 
gewesen sein - man überlege nur, wie oft ein sorgfältiger 
Schriftsteller von heute eine neue "Ausgabe" veranstalten würde, 
wenn er nicht warten müßte, bis die "Auflage" vergriffen ist! 

Wie häufig dieser Fall sc110n im Altertum war, geht. hervor. ~us einem . 
Worte Justinians: Lin antiqUls etenim libris non solum pnmas edihones, sed 
etiam secundas, quas repet-itae praetectiuni~ veteres nominabant:. su~secl1tas 
esse invenimus'. Man besaß also sogar emen Fachausdruck iur dIe Um­
arbeitung (Const. Cordi § 3) 1). 

Dann aber können wir den einzelnen Lesarten nicht immer 
ansehen, ob hinter ihrer Verschiede~heit die Wandlungen des 
Verfassers ' oder nur ein Wechsel der Abschreiber steckt, und 
dann lassen sich wiederum die Geschlechter nicht so leicht 
trennen; wir müssen immer damit rechnen, daß wir Hss. ver­
schiedener Geschlechter in eine Klasse, ja in eine Familie zu­
sammengeworfen haben, und nun irrig als "vereinzelte" Lesart 
verwerfen, was vielmehr echte Lesart einer anderen Textstufe 
ist. Und dies kann sich auch da, wo die Geschlechter geschieden 
werden konnten, deshalb ereignen, weil durch Vergleichung 
Mischtexte entstanden sind. So beruht die ganze Textkritik des 
Gandinus auf dem Umstand, daß B, die dem 2. Geschlecht an­
gehört, aber aus einer Hs. des 3. Geschlechts die für dieses 

1) Andere Belege bei Schöne, Rheinisches Museum f. Philologie N. F. 
73 (1920) 13719. . 
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kennzeichnenden Peruginer Rechtsfälle nachträgt, hierbei in der 
Nennung des sonst überall wieder fortgefallenen Richternaniens 
'Joh. de Guidonibus' eine ganz vereinzelte Lesart aufwies, die 
wir wohl verworfen haben würden, wenn sie sich nicht urkund­
lich als richtig hätte erweisen lassen; da nun die~er Name für 
das Jahr 1300 in Perugia bezeugt ist, die zweite Te}(tstufe aber 
nachweislich 1299 in Siena abgeschlossen wurde, gewannen wir 
hierdurch eine weitere echte Textstufe und ein , drittes Hand­
schriften-Geschlecht 2). 

VI. Anwendung der Grundsätze auf den 
Gandinustext als Beispiel. 

41. Haben wir schon bisher unsere Grundsätze einzeln an 
Beispielen erläutert, so soll das nunmehr auch für ihr Zusam men­
wir ken geschehen. Wir wählen als Beispiel zunächst verschie­
dene Lesarten im Vorwort des Ga·ndinus. Bestimmend für 
die Wahl des Vorworts war, daß hier die Anwendung der Grund­
sätze verhältnismäßig leicht zu vollziehen, also auch leicht ein­
zusehen ' ist: hier fehlt ein Teil der eben entwickelten Schwie­
rigkeiten. Denn das Vorwort ist in 5 Textstufen (11. III. IV. V. VII.), 
aber verhältnismäßig wenig verändert überliefert worden; es gab 
als menschliche Kundgebung des Verfassers und weil es, am 
Anfang stehend, noch nicht die Vertraulichkeit des langen Um­
gangs herausgefordert hatte, zu echten und unechten Bearbei­
tungen weniger Anlaß; es ist, trotz Anklängen in einzelnen 
Wendungen; keine Kompilation und zeigt daher persönlichen Stil. 

Wir drucken daher seinen Text, und zwar den der 3. Rtufe, mit Aals 
Textgrundjage, hier zunächst wieder ab t); wir lassen den Apparat der Raum­
ers/larnis wegen fort und bemerken nur, daß wir alle Zeugen herangezogen 
haben, d. h. in diesem Falle B. Br L M N 0 P (anfangs auch T); A R; 
Ei E3. 1m Folgenden haben WIr, wo Zeugen verschiedener Geschlechter 
auftreten, diese (sowie den Miscbtext Ei E3) schon äußerlich, wie eben ge­
schehen, durch Semikolon abgeteilt. 

42. Cum assiderem c Perusü d . e, ego Albertus fde Gandino de Cremaf 
composui il1um g parvum h libell um i~ q ui k q uedam 1 de ordine m maleficiorum 
et n plul'ima~ questiones ad maleficia pertinentes continet et allegat 0; eum­
quep SumpSIq ex lectura domini Odofredi r B.tet ex sCl'iptisu et t rationibus 
domini Guidonis v de Suzaria s. W xet aliorum quam plurimorum x Yperitorum 

2) Gandinustext § 13. 
1) Aus Ganclinustext § 11. 
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in iUTeY zet ut plmimum de facto cognoveram observari z. aVerum quia 
jl]e~ rlibellus multos defectus patitury, et quia legitur, quod onihil intell­
gitur E actum d, Cdum aliquid superest' ad agendum, ut'l C. ad &senatus 
consultum & Silanianum t1. cum Silanianum t 1), et quia ipsius Y. libelli materia 
in usu 1 cottidiauo consistit et f.L ideo l non est ' I spernenda E 0 nec etiam (J 

negligenda, ut ff. de :n:liberatione legata~ 1. legavi in princ. 2) <let ff. de:n: 
usucapionibus't 1. iusto errore u pin princ.p 3), prefatU1ll1. libell um 'IjIrefor­
mare, corrigere '1' et supplere previdi ad utilitatem wet erudiiionem w 

aAlbicini et Jacobini a, bfiliorum meorum Padue a. b cstudentinm in iure ci­
viIi c, ad d e emendationem f et suppletionem g cuiuslibet sapientis a. f. Circa 
cuiush libelli correctionem et continentiam talern i intendo ordinem i obser­
vare e•k ; ante omnia premittendo1, quod m de maleficüs cognoscitur quinque 
modIs, videlicetn per accusationem, 0 per denuntiationem, per inquisitionem 0 

. etp exceptionem, et quando qcrimen estq notorium r . sIn primis B itaque 
tintendo dicere t, uquando de maleficüs v cognoscitur per accusationem u , 

videlicet w : 

Nun zur Kritik der Lesarten. 
c) 'Cum assiderem Pel'USÜ' A B.i N 0 P Ti Ei E3 

, acciderem' BI' (Rotschrift) 
'residerem' L 
, assisterem' M. 

Die Lesart 'assiderem ' ist sachlich glaubwürdig, da Gandinus nach 
Urkunden (Bd. 1, Reg. 72-88) in der Tat "Assessor", d. h. beisitzender 
B.ichter in Perugia war, und zwar 1286/87; desgleichen sprachlich, da der 
Ausdruck der Recht!::lspracbe im gleichen Sinue angehört (D. 1, 22, 3. 4, und 
so auch von Gandinus sonst gebraueht wird, vgI. 'de bann.' § 20 [151 'me 
assidente ibidem' (sc. Senis) und 'de multis quest.' pr. 'Bononie dum assi­
derem " wo wieder :M: als einzige 'assisterem' liest. Sie findet sich femel' 
in den besten Handschriften A und N, und damit übereinstimmend in zwei 
Geschlechtern. Endlich sind die anderen Lesarten nicht nur sämtlich als 
"vereinzelt" vermutlich unecht sondern lassen sich auch aus 'assiderem' 
psychologisch erklären: 'residerem' und 'assisterem', als weniger techmsch, 
nach dem Grundsatz der steigenden Anpassung, das 'acciderem' als Lese­
fehler, sei es des Rubricators von Br, sei es desjenigen schon der Vorlage, 
denn 'c' und 's' sind leicht verwechselbar in der langgestreckten gotil-ichen 
Zierschrift, mit der die Anfangsworte gesehrieben wurdE.D, und der Rubri­
cator brauchte nicht lateinkundig zu sein. Entscheidung: 'assiderem'. 

d) 'Perusii' alle; nur . die schlechte Handschrift 0 läßt dies unentbehr­
liche Wort weg, was sich wieder aus dem Grundsatz. der steigenden An­
passung - hier Fortlassung der Eigennamen - erklärt; auch neigt 0 zu 
willkürlichen Kürzungen. 

e) 'iam est diu' ins. N 0 P Tj R i EI E3 
'iam diu' ins. B 
'iam est diu est' ins. Br 
'tam est diu' ins. M. 
Oll. A. 

Der Zusatz 'iam est diu ' nach 'cum assiderem Perusii ' ist sprachlich 
unanfeebtbar, auch sachlich gerechtfertigt, da die Vorrede, die der zweiten 
Stufe angehört, 13 Jahre nach der Assessur in Perugia niedergeschrieben 
wurde: Die gnte Hs. N enthält ihn, und er wird bestätigt auch dnrch B., also 
einen Vertreter des dritten Geschlechts. Die anderen Lesarten erklären sich 
aus einem Lesefehler 't' für • i' in :M und einem Lese- oder Schreibfehler 

1) C. 6, 35, 11. 2) D. 34, 3, 25. 3) D. 41, 3, 44, pr. 
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(das abge1.iirzte '.e. ' wurde übersehen) in Bi das doppelte 'est ' in Br läßt 
sich als verirrte Variante erweisen 4). Ganz anders aber ist das Fehlen der 
drei Wörter in A zu bewerten. Nach dem 2. Teil der 5. Abstammungsregel 
wäre A's Lesung vermutlieh unecht, da sie gegenüber der übereinstimmenden 
Lesung des zweiten Geschlechts und R "vereinzelt" ist. Unmöglich aber 
kann einem so sorgfältigen Schreiber zugetraut werden, daß er schon in 
der ersten Zeile ohne erkennbaren Anlaß eine größere Auslassung begangen 
bat. Auch läßt sich sehr wohl begreifen, daß Gandinus, als er das Werk 
zum dritten Male hinschrieb, an diesen Worten Anstoß nahm: denn nun -
1300/1301 - saß er ja wieder in Perllgia, wenn auch diesmal als Einzelrichter 
am Berufung~gerichte, nicht als Beisitzer. Dann aber bliebe unbegreiflich, 
daß R, die doch ebenfalls dem dritten Geschlecht angehört, die Worte noch 
enthält, wenn nicht feststünde, daß die Vorlage von R mit einer Hs. des 
zweiten Geschlechts verglichen worden ist 5). Die Entscheidung geht also 
dahin, daß die zweite Stufe die Worte enthielt und die dritte sie wieder strich. 

i-f) 'de Gandino de Orema ' Ai 0 Ti Ei 
om. B; R 
'de Gandino alias de Tremora ' Br 
'de Gandino' L· E3 
'de Gandino de 'Cremona ' M P 
'de Gaudino (!) de Crema ' N, 'Cremona ' Neon:. 

Die Lesart von A ist durch zahlreiche Urkunden als die allein der 
"\Vahrheit gemäße, also hier gewiß auch die richtige erwiesen, sie findet 
sich au.ch in Hss. verschiedener Geschlechter, wodurch sie als echt er­
scheint, die andern Lesarten als unecht. Die Fortlassung des Familien- und 
Heimatsnameus in B R beweist daher trotz der Deckung durch zwei Ge­
schlechter nichts, erklärt sich vielmehr aus "steigender Anpassung", wie 
auch die Fortlassung des Hpimatsnamens in L E3; dasselbe gilt für die 
Ersetzung des richtigen Wortes Crema durch das viel bekanntere Cremona 
in M P, sowie in der Vorlage des Correctors von N, der den Grundsatz der 
'lectio difficilior' offenbar nicht kannte; die Lesart in BI' führt, wie wir 
schon oben § 27 sahen, durch fünf Zwischenglieder ebenfalls auf die richtige 
Lesart zurück. . 

g) ~illum'; alle außer der schlechten Hs. L, die in verdächtiger Ver­
einzelung das auch sachlich sinnlose 'hunc ' hat. 

h) 'pan'um' B M N 0 PT; R 
, perusü' A, aber vom Corrector in 'parvum ' verbessert. 
om. Br E3 L. 

Die Lesart' parvum ' ist tatsächlich zutreffend, da der g~meinte ' libellus' 
von 1287 in der Tat sehr klein ist; auch ist sie durch Ubereinstimmung 
zweier Geschlechter gedeckt. Die sinnlose Lesung von A erklärt sich durch 
Lesefehler, indem für ',EUU3' infolge "Nachklangs" des kurz vOlher ge­
nannten Namens gelesen wurde ',Eusij', ein Wortbild, das unter Berück­
sichtigung der Abkürzungen eben so viel Striche enthält. Die A.uslassung 
in L erklärt sich durch die Abirrung 'il[u3 pu]u3'. In Br E3 fehlt das Wort 
hier, es kehrt aber - in Lesart .! - mit willkürlicher Umstellung nach dem 
folgenden Wort wieder; bei der Ubereinstimmung erklärt sich dadnrch, daß 
E3, wie die Stammtafel zeigt, nach einer mit Br verwandten Rs. verbessert 
wurde. 

.) Gandinustext § 19. 
5) Gandinustext § 15. 
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k) 1) 'qui quedarn ' alle außer dreien, 
'etiam quedam' 0 
'quidam' L P. 

§ 42. 

Die Lesungen von 0 L P sind als vereinzelt verdächtig, der Zusatz 
' etiam' erklärt sich als gewollte, aber ungeschickte Verdeutlichung der Tat~ 
sache, daß es sich um zwei A.m;gaben gleichen Inhalts handelt; 'quidam ) 
erklärt sich als Schreibfehler infolge Nachklangs von 'qui' . 

m) 'ordine rnalefieioru.m' alle außer zweien: 
'ordine iudiciorum maleficiorum' 0 
'origine maleficiorum' P. 

Die vereinzelte Lesart P ist Schteib- oder Lesefehler in Bezug auf 
'ordie'; 0 ist bereits humanistisch beeinflußt und interpoliert demgemäß 
den quellengemäßen, aber (in der Anwendung auf das Strafverfahren) gar 
nicht mittelalterlichen 'ordo iudiciorum' (Cod. Tust. 7, 45, 4). 

Es würde weitschweifig sein, alle ferneren Lesarten des Vorworts in 
dieser Weise zu besprechen. Wir begnügen uns, auffällige Stellen hervor-
~~~ . 

s-s) Große Lücke in N; erklärt sich durch Abirrung von' et' auf .' et ). 

t-t) 'et ex srriptis et ratiorl:.ibus' A und die meisten. B läßt' ex', R das 
erste 'et' fort, beide wegen der Ahnlichkeit der 'Worte (also Vorklang in R, 
N aehklang in B), B außerdem das zweite 'et', wohl weil sie 'scriptis' für 
ein Eigenschaftswort hält, wie auch 0 für dies auffällige Hauptwort 'scrip­
turis' setzt. Gandinus wollte mit dem unbestimmten Worte die der litera­
rischen Gattung nach in der Tat nicht leicht zu bestimmenden 'Suppletiones ) 
des Guido de Suzaria (zur Glossa ordinaria der Digesten und des Codex) 
treffen, wie sie uns z. B. "Cod. Rar. 4489 aufbewahrt hat. 

v) w) 'Guillelmi' L und 'Sue' BI' sind falsche Auflösungen dieses 
Namens, abgekürzt 'Gui. de Su.', während 'Sudaria' L und 'Summania' P 
natürlich fehlerhafte Lesungen des ausge~chriebenen Namens darstellen. 

x-x) 'et aliorurn quarn plurimorurn peritO?'um ' .cl..; M 
'et aliorum quamplurium' E3; 0; R 
'et aliorum quam plurimum ' El 
' et aliorum quam peritorum' BI' 
' aliorumque plurimorum' B 
'et ex plurium peritorum' N 
'et ex lectura doctorum' L. 

Aus diesen Lesarten scheidet zU'nächst aus die von L, die, wie bei L 
gewöhnlich, willkürliche Bearbeitung unter Benutzung des vorangegangenen 
Wortes 'lectura' darstellt, ferner die grammatisch unmögliche Lesung von 
N, die aus dem ausgefallenen Satz (oben s-s) das ,Vort 'ex' herübernimmt, 
und die von El; ferner von B, die ganz vereinzelt dasteht, und allzu "elegant" 
ist, sowie die einen unfreiwilligen Witz darstellende Lesung von Br, die 
sich durch Abirrung von' p[lurimorum' oder' lurium' zu 'p ]eritorum' erklärt. 
Es bleibt also nur die Wahl, mit A; M 'quam plurimornm' zu lesen, was 
auch von B gestützt wird, oder mit R; 0; E3 'quam plurium'. Nach der 
$. A.bstammungsregel haben beide die Vormutung der Echtheit für sich; 
sachgeschichtliche Erwägung scheint für R 0 E3 zu sprechen, denn der 
bescheidene Gandinus konnte unmöglich dem Leser vorreden wollen, er habe 
die "meisten" Rechtsgelehrten ausgeschöpft, sondern wollte nur von ,,8ehr 
vielen" reden. Aber der Umstand, daß er kurz vorher von 'plurimas 
questiones ' gesprochen hat, scheint dafür zu sprechen, daß er den sprach­
lichen Unterschied nicht gekannt hat. So bleibt die Frage nicht sicher 
entscheidbar, daher wir der Lesnng der Textgrundlage folgen. 

§ 42. Vorwortlesarten g)--;), a) -p). 55 

g) 'nihil int~lligitur actum ' A und die meisten; die Einschiebung 
von 'esse' vor 'actum' durch Br P entspricht der Quelle, aus der Gandinus 
hier offen schöpft ,C. 6, 35, 11), kann aber von diesen Hss. selbständig 
nachgetragen und braucht deshalb nicht echt zu sein. 

t-t) 'cum syJemanum, 1. si unus C. de testamentis et vij. q. j. c. 
nihil' El, '1. pen.' N. El bringt die üblichen bei der Drucklegung inter­
polierten Allegationen von Schwesterstellen ,C. 6, 23, 12; Grat. II 7, 1, 16), 
während N jedenfalls nachgeschlagen und dabei herausgefunden hat, daß 
die 'lex Silanianum' die 'penultima' ihres Titels ist (C. 6, 35,11). 

x) . Die Lesart 'nominis libelJi' in der nichtsnutzigen Hs. L anstelle 
des richtigen 'ipsius' vermag ich nicht zu erklären, man wolle deun an 
einen Lesefebler für 'nominati' denken. 

A) 'spernenda' Br L M N 0; R; El E3 
'expernenda' A 
'speranda' P. 

Das Wortungeheuer in A erklärt sich wohl durch Nachklang des un­
mittelbar vorangehenden' est' i wäre der Schreiber, statt Italiener, Franzose, 
würde man vielleicht eher an die Gewohnheit denken, vor unreines Seinen 
Vokal .,vorzuschlagen". 

0"-0") Die lange in diese Buchstaben eingeschlossene Auslassung in M 
läßt sich wohl nur erldären durch Abirrung von 'prif ncipio]' auf 'pad[ ue]' 
in der Vorlage, worauf der so verunglückte Satz ungeschickt genug durch 
Einschiebung von 'ideo' geflickt wurde. 

"t) 'ff. d e u.<:ucapionib~ls' A; Br 
'usurpationibus' R; L N 0 P; El E3 
'fuc' ins. A corr. 

Der Digestentitel lautet 'de usurpationibus et usucapionibus ', die ge­
wöhnliche Abkürzung war 'de usurpationibus'. Die IJesung von A; Br ist 
also schon als leetio difficilior vorzuziehen, die andern Hss. verfallen, soweit 
nicht verwandt, rein gewohnheitsmäßig auf die falsche Lesart. Der Schreiber 
der Hs. des Correctors von A scheint die ungewöhnliche Abkürzung 'usuc' 
nicht verstanden und an den Digestentitel 'de usu et usu fruetu,' (D. 33, 2) 
gedacht zu haben, daher durch Schreibfehler L fnc '. 

a-a) 'Albicini et Jaeobini' A 
'Alibitini et .Jacobini' 0 
'Albi0ini et .Jacopini' EI 
' Albertini et Jacopini' N 
'Alberti et Jacobi' L 
'Obicini et Jacobini' P 
'meam' Br E3 R. 

Der Name des ersten Sohnes des Albertus lautet in A.; El und, da 'c ' 
und 't' in dieser Zeit kaum zu scheiden, auch in 0, die im übrigen an 
'alibi' denkt, 'Albicinus'; dies ist als lectio difficilior vor 'Albertinus' und 
'Albertus' vorzuziehen, 'Obicinus' scheidet aLe:; ganz vereinzelt aus. Aus 
den gleichen Gründen ist gegen 'Jacobus' zu entscheiden. Zwischen 'Ja­
cobinus' A; 0 P, 'Jacopinus' EI; N entscheidet zu Gunsten der ersten Form, 
daß sie die im 13. Jahrhundert gewöhnhche war tvgL Gandinus Bd. 1 S.415 
mit 8 Fällen). Die Lesung 'meam' erit8pricht dem Grundsatz der steigenden 
Anpassung, dem auch die in den gleichen Hss. folgende Ausmerzung des 
Eigennamens' Padue' entspricht; daß beidemal drei Zeugen übereinstimmen, 
ist nicht wunderbar, da sie alle von der gleichen Hs. v abhängen. 

0-0) Die wenig elegante zweimalige Wit->derholung von 'pet·, in A und 
p) das überflüssige 'et' in A; L P wird von allen anderen Zeugen 

ausgemerzt, um ein gleiehförmiges Satzgefüge zu erzielen, das eben deshalb 
bei einem unbeholfenen Schrifsteller wie Gandinus auffällig wäre. 
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43. Leider wäre es nun durchaus verfehlt, aus diesen Er­
örterungen schließen zu wollen, daß sich der ganze Gandinustext 
so weitgehend herstellen ließe als der Text des Vorworts und 
einiger ähnlichen Stellen, namentlich der eingestreuten Fälle aus deI' 
eigenen Richtertätigkeit. Die in §. 41 angege~enen Bedingungen, 
die bei diesen Stellen vorliegen, liegen bei dem Werke im Ganzen 
keineswegs vor. Umgekehrt ist zu sagen, daß alle Sch wierig­
kei ten, die wir in Abschnitt V zusammentrugen, hier fast aus­
nahmslos und in besonders hohem Maße gegeben sind, 
und zwar sowohl in Bezug auf das Werk selber wie a~f seine 
Überlieferung. 
. ' 44:. Es tr~ffen ' zunächst nicht nm die Schwierigkeiten zu, die bei 
leder mlt~elalter~lChe?- ~d b~~on~ers jeder ~uristenschrift vorliegen, 
sondern eme ReIhe Ihrelgentumltcher. Gandinus war kein Geleh rter. 
s?ndern ~IChter; .. er war also an den Gebrauch der lateinischen Sprach~ 
VIel wemger gewohnt als fast alle anderen Schriftsteller. Daher ist sein 
~ hohem ~aß~ llba~barisehes" Latein aus den Abschriften überhaupt 
lllrgends mIt SICherheIt herstell bar, und zumal die berufsmäßigen unter den 
Abschreibern werden in zahlreichen Fällen sein Latein verbessert haben. 
Als Praktiker und Träger eines infolgedessen wenig berühmten Namens 
mußte er den Abschreiber geradezu herausfordern, sich ihm gleichzufühlen 
und .die ,Abschrift demgemäß in Bearbeitung zu verwandeln. Selbst die 
Vorrede blieb nicht verschont: auf ihre 191 Wörter entfallen bei nur 
11 Textzeugen nicht weniger als 115 Lesarten! Und dies ist ein Kinder­
sp.~el im Ver~leich z.u de~, was sich im I?ncrn des Werkes ereignet. Der 
.s:ohepUll.k~ WIrd erreICht 1m letzten A.bschmtt, dessen .,Bestandteilslist~" wir 
schon erwahnt haben 1). Welche verwIrrende, fast betäubende Viel gestalt des 
Textes, selbst wenn man nur Anordnung und Bestand des Abschnittes nicht 
wa~. ein kleines Buc~ für ~ich erfordern würd~, die Lesarten ins Auge faßt I 
Zwolf unter den hier dreizehn Textzengen bIeten eine eigene Anordnung. 
obwohl doch höchstens zwei Anordnungen dieses in der 1. Textstufe nocl{ 
fehlenden Abschnitts echt sein können! Ebenso verschieden ist der Be­
stand: er schwankt bei einer Gesamtzahl von 47 verschiedenen Stücken von 
19 in L bis zu 39 in E2 E!l, während A mit 29 in der Mitte steht und 
nur auf Zufall, nicht auf gleichem Bestand, beruht es, wenn einige H~s. die 
gleiche Zahl aufweisen. '-

, Zu einer solchen willkürlichen Behandlung des Textes mußten die 
Schreiber weiter verleitet werden dadmch, daß das Werk eine Kompilation 
ist. In der Vorrede sagt Gandinus. redlich wie immer daß er aus Odofredus 
un~ G~do und sehr ,:,iele~ ande~en Rechtsgele~rten 'geschöpft habe; jeder 
BlIck m das v.,r erk mlt semen reIchen namentlIchen Anführungen bestätigt 
das, und dazu kommen dann noch oft genug die für uns verdeckten für 
die Zeitgenossen offenkundigen Wiedergaben allbekannter langer Stelle~ aus 
Azo und Accursius. Das bedeutete aber nicht nur für die Abschreiber die 
Ermächtigung, selber aus diesen und anderen Schriftstellern passende oder 
unpassende 1\ ach träge zu machen, sondern hat für die Stilkritik des heu­
tigen Herausgebers die oben geschilderte yerhängnisvolle Bedeutung; auch 

1) § 16 bei Anm. 3. 
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liegt - von vereinzelten Quästionen abgesehen - keine einzige der zahl..: 
reichen literarischen Quellen, aus denen Gandinus schöpft, in kritischer Aus­
gabe vor! Und selbst, wo er Eignes bringt, tritt Gandinus als Persönlich­
keit noch mehr zurück, als es die Art des Mittelalters bewirkte, oder be­
währt die dem großen Richter, der er war, angemessenste Form der Per­
sönlichl~eit eben in seiner Unpersönlichkeit, d. h. strengen Sachlichkeit. 
Die Form der Kompilation bringt es dann weiter in vielen Fällen mit sich, 
daß er die versch iedenen Ansichten der Rechtsgelehrten, zu denen er mit 
Bewunderung aufblickte, neben einander stellte, ohne entscheiden zu wollen, 
so daß es oft unmöglich ist, seinen eignen Standpunkt festzustellen und 
damit der Textkritik einen sachlichen Maßstab zu gewinnen. ' 

45.' Endlich trägt auch die Überlieferung reichlich Steine des An­
sto~es herbei. Klassen lIeßen sich wie gewöhnlich nicht ermitteln, nur 
dreI Geschlechter. Aber die textkritische Hilfe, die diese Scheidung gewährt 
wird wieder stark geschmälert dadurch, daß aus ihnen Mischtexte ent~ 
standen sind. Die Hs. des zweiten Geschlechts B wird nach einer des 
dritten yerbessert (ergänzt), das Umgekehrte ist der Fall in Bezug auf die ' 
Vorlage von R; aus einer Verbindung von Hss. beider Geschlechter ent­
steht die neue Textstufe Et, und deren Abkömmlinge E2 und E3 ver­
schwägern sich wieder der eine mit dem dritten, der andere mit dem zweiten 
Geschlecht. Und daß nicht auch die andern Hss. Mischtexte darstellen, 
können wir nicht ausschließen. Auch hinsichtlich der Haupths. A läßt sich 
zeigen, daß ihr Korrektor nach einer Hs. des zweiten Gesohlechts ge­
arbeitet hat, wenn auch ein Mischtext dadurch nicht entstanden zu sein 
scheint 1) Aber natürlich könnte schon die Vorlage von A und deshalb A 
selber einen Mischtext darstellen. Günstiger liegt die Sacbe für die drei Hss. 
des ersten Geschlechts. Denn sie sind ohne den Namen des Gandinus über­
liefert, wie gewiß auch die verschollenen Hss. dieses ersten Versuebs keinen 
Namen oder einen irreführenden trugen, und wohl niemand hat vor ~ir 
erkannt und erkennen können, daß das Büchlein mit seinen mir 68 §§ die 
Urgestalt des Tl'actats darstellt. So konnte also gar kein Schreiber des 
letzteren auf den Gedanken kommen, die Hss. untereinander zu veroleirhen' 
wenn die drei mir bekannt gewordenen zugleich mit anderen Schriften de~ 
Gandmus überliefert sind (Lp und Ox zugleich mit Hss. des zweiten Ge­
schlechts des Tractats, Vt mit einer Hs. der ebenfalls von ihm kompilierten 
Questiones statutorum) , so liegt dies daran, daß sie sämtlicb strafrechtlicben 
Inhalts waren, und aus dem gleichen harmlosen Grunde erklärt es sich ge­
wi.ß auch, daß uns zweimal je eine Stelle der ersten Stufe (§ 44, § 27) in 
anderen Gandinushss. (Vt und EI) begegnet 2). Mischtexte konnten daher 
nicht entstehen. Wo also der Text von Lp Ox Vt mit dem in anderen Hss. 
ü.berlieferten übereinstimmt, da haben wir den richtigen. Text vor uns, und 
wo sie mit A übereinstimmen, da den richtigen Text der letzten echten, der 
dritten Stufe. Das ist ein Vorteil, aber wir kommen damit nicht weit. Derin 
einmal umfaßt die erste Textstufe, der 'parvus hbellus' der Vorrede, nur etwa 
den zehnten Teil des Ganzen. Sodann war die Umarbeitung der ersten zur 
zweiten Stufe auch inhaltlICh und stilistisch eine viel tiefer greifende als die 
dpr zweiten zur dritten. Es bleiben also nur wenig gemeinsame Lesarten 
übrig. - Endlich ist noch bedenklich der Umstand, daß gerade die letzte 
ech te Stuf e, deren Wiederherstellung von vornherein am meisten in Frage 
kommt, so spärlich überliefert ist. Die reiche überlieferung der zweiten 
Stufe bietet dafür bei dieser Aufgabe keinen Ersatz, denn oft gehen beide 

1) Gandinustext § 15. 
2) Gandinustext § 4, § 17. 
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auseinander, und dann bleibt nur allzu häufig der peinigende Zweifel, ob 
wir zwei richtige Lesarten vor uns haben, oder nur die eine oder nur die 
andere richtig ist, oder gar keine. 

46. Nach alledem werden wir uns sagen müssen, daß sich 
der Text des Tractats von einem Menschen, den die Bürde 
d.es Wissens und Gewissens drückt, so wenig wiederherstellen 
läßt, als der Gerichtspalast in Perugia oder Siena, in 
dem er entstand. Es geht hier wie so oft auf' allen Gebieten 
der Wissenschaft und der Technik: "theoretisch" ist eille Auf­
gabe lösbar, aber "praktisch" nicht, weil die Voraussetzungen 
der Lösung in zu geringem und die Schwierigkeiten der Aus­
führung in zu hohem Maße gegeben sind. Es bleibe hier dahin­
gestellt, ob gleiche Zurückhaltung nicht auch bei anderen mittel­
alterlichen oder gar klassischen Texten angebracht gewesen wäre, 
denn in jedem Falle liegen andere Bedingungen vor; schon für 
die Questiones statutorum des Gandinus sind die Aussichten bei 
weitem günstiger. Aber den Tractatus de maleficiis herstellen 
wollen, wäre weithin 'ein Unternehmen mehr der 'Villkür und 
der Einbildungskraft als der Wahrheit und der Wissenschaft, 
und worauf die Denkmalspflege und Museumskunde allmählich 
zu verzichten gelernt hat, darauf wird, in diesem Falle, auch 
die Philologie verzichten müssen. 

Ich jedenfalls babe, ni.pht leicbten Herzens, mich zu diesem Verzicht 
entschlossen, und den Text von 1907, das fertige F,rgebnis langer Arbeit, 
naeh Erkenntnis dieser 8chwierigkeiten verworfen. Die Ausgabe wird nun­
mehr lediglich einen von gewi!:isen Verderbnissen gereinigten und durch 
einen sachlichen und kritische!l Apparat bereicherten Ahdruck der besten 
Hs. der letzten echten Stufe entbalten. Die nähere Begründung dieses Ver­
-(abrens zn geben ist Sache der Einleitung in die Ausgabe. 
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